
 

 
 
 
 

Bekanntmachung 
der Widmung von Straßen 

 
 
Die folgenden öffentlichen Verkehrsflächen sind hergestellt und werden als öffentliche Straßen (Gemeindestraßen) 
gewidmet: 
 
Straße Abgrenzung der Straßenflächen, ggf. Beschränkung auf Benut-

zungsart, -zweck und Benutzerkreis 

 
Kirschblütenweg 

 
Von Schützenstraße bis Laventiestraße, Gemarkung Sümmern, Flur 11, 
Flurstück 959 

 
Pläne mit den Abgrenzungen der öffentlichen Straßen können im Bereich Tiefbau, Abteilung Beiträge und Ge-
bühren, Stadthaus Bömberg, Zimmer 007, Bömbergring 37, 58636 Iserlohn eingesehen werden. 
 
Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW S. 1028 / SGV NRW 91), in der z. Z. 
gültigen Fassung, öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Widmung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Märkischen Kreises in Kraft. 
 
Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg zu erheben. Falls die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden. 
 
Iserlohn, 14.04.2026 
STADT ISERLOHN 
 
Michael Joithe 
Bürgermeister 


